
Enedl Und die Cöſung der ſchenrage
＋ der Beſprechung der riedenskundgebungen des eiligen Vaters 1B habe ich eſſen gelegentliche Außerungen über ſeine eigene gegen⸗

wärtige Lage für eine eingehendere Behandlung ausgeſchieden. Bereits in
ſeinem erſten großen Rundſchreiben vom November 1914 omm Bene⸗
dikt auf dieſen hochwichtigen Gegenſtand ſprechen Und m der
Anſpr des geheimen Konſiſtoriums vom ezember 1915 berührt
ihn bon

leſe Außerungen fanden und verdienen, obgleich ſie eine ſeit faſt
Jahren offene Und erörterte rage betreffen, dennoch eine ganz Uun⸗

gewöhnliche eachtung. eit dem 0 1870, welches die rage zur
Diskuſſion 5  227 wurde ſie niemals durch eine ſo allgemeine, bon den
verſchiedenſten Seiten erfolgende Erörterung ſo ſehr in die weiteſte Offent⸗
ichkeit erückt“ wie m der gegenwärtigen über eren Stunde, doch
ürwahr geeignet ſcheint, alles Intereſſe für nderes in Beſchlag nehmen.
Aber der grauſige Krieg üttelt gar mächtig ſelbſt den gefeſtigtſten
politiſchen ebilden, erweckt allenthalben Uund Hoffnung alles ſcheint
in Fluß eraten. Was Under, enn die wunden Stellen des poli⸗
tiſchen Europas leſe Erſchütterung beſonders ſchmerzlich empfinden? Der
rieg acht ehen die robe den Palliativmitteln, mit welchen eine

tehe Te Zeitſchrift Bd 91 (1916) 304. Ebd. 364. Ebd 374.
4 Die eln  gige neuere Literatur ird In dieſer Zeitſchrift Gegenſtand

einer beſondern Beſprechung ſein tehe unterdeſſen die italieniſche Literatur n
der Oivilta COCattoliea 1916, 67, VOI 2, quad. 1583 (3 giugno), 513 nota 1,
514 nota 1; die Übrige NVi ulves, Die Stellung des Papſttums im Weltkrieg
(Der eutſche Krieg, (Stuttgart⸗Berlin9 Claar, Italien,
der päpſtliche Stuhl und die Löſung der römiſchen Frage, un der Zeitſchrift für
Politik (1916) 370 Wehberg, um und Weltfriede (M.⸗Gladbach

Nachdem ein Manufkript bereits abgeſchloſſen war, Herr
Dr. Hoeber die Güte, miur die Korrekturbogen ſeiner Schrift „Der und die
ömiſche Frage“ zugehen laſſen Zu meiner Befriedigung erſa ich, daß in der⸗
ſelben von den verſchiedenen Löſungsmöglichkeiten mit beſonderem Nachdruck die
Rückgabe der en Souveränität eines enn auch noch ſo beſchränkten ebiete
hervorgehoben ird

Stimmen. 91. 6.
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kurzſichtige Politik ſchwere politiſche Schäden erdeckte, ſtatt ſie heilen.
Wie könnte V einem ſo ritiſchen Zeitpunkt die alte Uunde der röͤmiſchen
rage nicht wieder aufbrechen, eine ſo Ungeeignete Behandlung ge⸗
funden hat!

Niemand enn' wohl leſe rage und ihre Behandlung er als Papſt
enedikt, der alle ihre Phaſen Und Wandlungen, zum größten eil mn
nächſter Nähe, gewiſſermaßen miterlebt hat Wer iſt aher, ſchon rein
en geſprochen, ähiger und geeigneter, ſie ihrer wahren öſung zu⸗
zu  ren, als er? Deshalb aben eine diesbezüglichen Außerungen ſo großes
ntereſſe nicht nur für die weite riſtliche Welt ſeiner gläubigen Kinder,
ſondern auch für die Kreiſe der ohen Politik, die Hebung gefähr
er Schäden des öffentlichen Bo  eben nicht gleichgültig en kann.
Die volle, ſorgfältige Wertung dieſer päpſtlichen Außerungen iſt nämlich
nicht nur eine dringliche Aufgabe der Zeitgeſchi

e und der ſachgemäßen
Behandlung wi  iger Uund aktueller politiſcher robleme, ondern auch eine
Gewiſſenspflicht für jeden gebildeten Katholiken. Denn 65 auch
erſter dem eiligen ater ſe zu, die nötigen Forderungen für
die unerläßli  e eſſerung ſeiner Lage aufzuſtellen, ſo iſt es doch ache jede
Katholiken, das Seine zur Verwirklichung dieſer Forderungen beizutragen,
da ieſe Verwirklichung nUur Ur ein ſolches Zuſammenwirken en iſt

Bebor ich die neueſten päpſtlichen Kundgebungen ezugli der römiſchen
rage darlege, ird *2 angezeigt ſein, die Hauptmomente aufzuweiſen und
kurz beleuchten deren Verſtändni und richtige Behand⸗
lung edingen.

Der Heiland wollte, daß in der gegenwärtigen Heilsordnung die Früchte
und Segnungen ſeine bis zur Vollendung der Zeiten ſich auswirkenden
Erlöſungswerkes: die Belehrung und Gnadenſpendung, zum weitaus größten
eil den Menſchen durch die Menſchen, m der großen Gemeinſchaft der
eiligen Ir durch die Irchliche Hierarchie: den Papſt, die Biſchöfe und
die rieſter, bermittelt werden. Den Papſt e  e aher mit der er⸗

forderlichen Machtfülle ſeinem Vertreter m der For  rung ſeines Heils⸗
werkes i der 1 Dieſer Beſtimmung entſprechend beſitzt der
ł ſeines mtes, Iim eigentlichſten Sinn „von Gottes Gnaden“, zunächſt
eine ahre geiſtliche Souveränität, das EI eine NV ihrer Sphäre oberſte,
abſolut unabhängige, ſich ſelbſt genügende Regierungsgewalt, und zwar
eine gei 598 auf das jenſeitige, ewige Wohl gerichtete.
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Dieſer geiſtlichen Leitung war die im Diesſeits wandelnde Menſchheit
Unterſtellt. aher edurfte der Papſt zur Betätigung ſeiner Leitung gar
mancher Im Diesſeits liegender ittel Auf teſe Idi  en, weltlichen ittel
hat r ſeines mte ein unbedingtes Anrecht In der Durchſetzung
dieſes Anrechts hangen die ſte, da ott die ſeiner 11 zugeſicherte
beſondere orſehung großentei durch die natürlichen Kräfte (die CauSa6

secundae) ſich auswirken läßt, bon der politiſchen und ozialen Umwelt
ab Nach der Zeit der Katakomben, in der die außerordentlichen Gnaden⸗
gaben (charismata) die rſtlinge der 1 trugen, folgte die Zeit Kon⸗
antins, in welcher die Kaiſer die m dieſer 0 für das eben
der 1 erforderlichen ittel, die domus Ultae, praedia U. a. ihr
zuwandten ierdur wurde das aiſertum naturgemäß zunächſt eine
wohlwollende, fördernde der irche; ein Segen, e  en be⸗
vormundender, beengender Schatten ſich nur bald ühlbar ma Nach
den Stürmen und ogen der Völkerwanderung bildete ſich als würdige
Verkörperung und ſchützende ale der geiſtlichen Souberänität rabe
des Apoſtelfürſten, in großentei friedlicher Entwicklung, ein Kirchenſtaat,
eine Herrſchaft der Päpſte ami rat die eite der weſent⸗
ichen, gottgegebenen, internationalen geiſtlichen Souveränität eine zweite,
nicht weſentliche, aber providentielle, italieniſch⸗römiſche, obU⸗
veränität Denn innerhalb des ihnen zugefallenen Territoriums kam den
Päpſten für die orge des diesſeitigen, zeitlichen ohles ihrer Untertanen
auch die oberſte und echtlich 19 unabhängige Regierungsgewalt, die

Souveränität, Dieſes älteſte aller El fiel, nach mehr als
tauſendjährigem Beſtand, September 1870

Selbſtverſtändlich iſt e8 die geiſtliche, internationale Souveränität,
die Katholiken aller Länder mit rfur und liehevoller Sorge zUum

aufblicken läßt, mag ihn die Krone zieren, mag ſie ihm
fehlen Und dieſe elbe geiſtliche Souveränität mit ihrem jenſeitigen End⸗
ziel Uund ihrer diesſeitigen Betätigung iſt es, die Bedeutung und
Stellung des Papſtes im ate der Fürſten und Völker eſtimm Und be⸗
gründet. Der Mann auf dem Stuhle etri, mag entthront, eraubt und
gefangen ſein, ird ſelbſt den ächtigen dieſer Erde als eine beachtenswerte
Macht, eine weihevolle, ehrfurchtgebietende Erſcheinung gelten, olange Mil—⸗—
lionen von Katholiken aller Länder ihm als dem Stellvertreter Gottes
auf rden, dem Oberhaupte ihrer irche, in den nliegen ihrer religiöſen
Belehrung Uund Leitung orſchauen, ſeiner Lage, ſeinem Loſe

32 *
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lebhaften Anteil nehmen. Je glaubensvoller Und glaubenskräftiger ſich die
Millionen bon Katholiken ihrem Oberhaupte bekennen, je ernſter und
grundſätzlicher ſie bon ihren Regierungen eine würdevolle und 10 freie
Leitung thre religiöſen Lebens durch den Statthalter Chriſti verlangen,

machtvoller Und entſprechender ird ſich eſſen weltliche Stellung ge⸗
ſtalten. leſe Stellung beruht eben in erſter Linie auf dem tatkräftigen
Glauben des katholiſchen Volkes, Uund nur durch e  en bekenntnistreue Be⸗
tätigung und das aus ihm entſpringende liehevolle ntereſſe für ihren
Oberhirten kann ſich eine Lage beſſern. Die are Erkenntnis dieſer Zu
ſammenhänge und der ſich aus ihnen ergebenden ſozialen und politiſchen
Verpflichtungen veranlaßte die deutſchen Katholiken, unabläſſig auf ihren
agungen ihre Stimme zugunſten des eiligen Vaters rheben Und
hat dieſe Treue in Erfüllung ihrer Kindespfli ihnen nicht den ſo greif⸗
baren egen des vierten Gehotes eingebra

Soviel über den theologiſchen Untergrund der römiſchen rage Noch
erübrigt eine weitere Vorbedingung zum richtigen Verſtändnis: die enntni
der gegenwärtigen Lage des eiligen Vaters

Was zu dieſer Kenntnis das geſchi erden der gegenwärtigen
Lage eiträgt, aben uns die vortrefflichen Ausführungen des Noſtitz
Rieneck 1 gezeigt Und werden 68 noch weiter zeigen. beſchränke mich
auf die Schilderung des Gewordenen, des Gegenwärtigen.

Die gegenwärtige Lage des eiligen Stuhles wird im weſentlichen durch
das italieniſche ſog Garantiegeſetz (la legge guarentigie) vom

Mai 1871 eſtimmt. Am September 1870 rang die italieniſche
Armee Unter Cadorna dem Alteren durch die Breſche bei der orta Pia
in Rom ein und nahm bon der EN Nach der Anſchauung
der italieniſchen Regierung wurde durch leſe Beſetzung ganz Rom, als
letzter eil des Kirchenſtaats, durch den „anerkannten“ Völkerrechtstitel der
Eroberung, igentum des Königreichs Italien, Uund alle Bewohner der
ewigen 0  7 ſelbſt der Papſt, wurden echtlich Untertanen dieſes König⸗
reiches ies iſt einer eit verbreiteten, irrigen Annahme gegenüber wohl

te Zeitſchrift Bd (1915), 405—419 „Der in Feindesgewalt“;und Bod ), 429—444 „Der römiſchen Frage Ende und Anfang“
2 Nach 13 Das Völkerrecht? Berlin 50) Gre der Papſt ſeit dem

italieniſchen Garantiegeſetz (13 Mai und der „Anerkennung“ des Geſetzesdurch die Übrigen nicht Untertan Italiens noch eines andern Staates, Gre
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beachten. Die italieniſche Regierung hat nicht etwa den Grenzen

der leoniniſchen des rechten Tiberufers, 10 nicht einmal bor den
Toren des vatikaniſchen ala endgültig Halt gemacht, wie dies zu⸗
Unſten der e.  u bon San Marino geſchah; ſie hat nicht den ehe
maligen Kirchenſtaat auf den Fleck Erde beſchränkt, den der vatikaniſche
ala einnimmt; nein, bom Kirchenſtaat exiſtier nach ihrer Auffaſſung
ni mehr, iſt bis auf den letzten Quadratmeter dem Königreich Italien
einverleibt. Richtig iſt nUr, daß die italieniſchen Machthaber anfangs nicht
den „Mut“ fanden, ihren Raubzug ſo eit ragen Cadorna ma

September bei der Engelsburg bor der leoniniſchen Halt
Dieſe wurde erſt beſetzt, als Kardinal ntonellit den piemonteſiſchen General
durch den preußiſchen Geſandten Arnim hierzu aufforderte, eil der
m ieſelbe einzubrechen begann. In ähnlicher Weiſe hielten *2 anfangs
die italieniſchen Staatsmänner, und zwar noch bis mindeſtens Mai
1871, für unvermeidlich Uund elbſtverſtändlich, daß die Stellung und Lage
des Heiligen Vaters nach dem Einmarſch durch ein internationales Ab.
kommen der Staaten mit katholiſcher Bevölkerung geregelt werden müſſe
Ebenſo wurde noch wenigſtens bis zum Oktober 1870 bon einer
Exterritorialität! des atikan geſprochen, leſelbe nachher aber nicht ge

Es iſt ſehr wünſchen, daß uns dieſer auffallende Stimmungs⸗
Und Meinungswechſel in ſeinen Gründen und Phaſen aufgewieſen
werde Ohne Zweifel fällt ein Teil der dieſer Verſchlimmerung
vielmehr exterritorial oder extranational. Aber was war der Papſt nach dem
Völkerrecht vom September 1870 bis Mai Wenn kein Untertan Italiens
war, wie konnte dann Italien durch ein inneritalieniſches Geſetz ſeine Lage „regeln“,
über ſeinen letzten den Vatikan und ſeinen Inhalt, verfügen, dieſen letzteren
als unveräußerlich erklären? So ſagt denn auch der akatholiſche Berliner Rechts⸗
lehrer Bornhack (Grenzboten 11915), Nr. 24, 323 ogl. 322) „Ebenſo
wenig wie päpſtliches Staatsgebiet gibt *2 noch päpſtliche Untertanen, der

iſt italieniſcher Untertan geworden.“ Vgl Scaduto, Guarentigie Pontificie,
(Torino 112, nota 1, IXII Lulves, Die Lage des Papſttums, un der en
Revue 1915, Nov., (Sonderabdruck).

Durch das Garantiegeſetz ſind dem Papſt einige der Immunitäten und Rechte
zugeſtanden, V dem Begriffe der Exterritorialität zuſammengefaßt werden
3 Q. 128 terdur wurde jedo wohl weder ihm noch dem vati⸗

ani  en Gebiet volle und ahre Exterritorialität erteilt, nicht nur eil einige
(beſonders Beſitzrechte; 73 d. d. 129 Anm ausgeſchloſſen blieben,

ſondern vor allem, eil tim Grunde alles nuTL von einem „andern“ a gnädigſt
auf Widerruf) verliehen wurde. Vgl. auch Ebers, Italien und das arantie⸗
eſe 41
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dem Widerſtand Und der Gleichgültigkeit! zu, die Regierungen
vorwiegend katholiſcher Länder dem Drängen ihrer katholiſchen Untertanen
entgegenſetzten. Dazu kam noch der ranzöſiſch⸗deutſche rieg und die Auf
regung, we den u des vatikaniſchen Konzils begleitete.

So 9 *2 denn der Miniſterpräſident anza, ein vom Mai
1871 datiertes, rein inneritalieniſches ſog Garantiegeſetz? bon ena und
Kammer gutheißen und durch den König verkünden aſſen, durch das,
wie die geſetzgebenden altoren meinten, dem Papſte die ſeiner Ide
und Sendung gebührende Stellung zugewieſen werden Die geiſtliche,‚
gottgegebene Souveränität, den Papſt dem macht, was iſt,
wird in dem Geſetze einerſeits anerkannt, anderſeits geleugnet. Was das
eſe dem Papſte zugeſtehen will, will es ihm ohne Zweifel m Anbetracht
ſeiner geiſtlichen Souveränität und Sendung zugeſtehen. Anderſeits will
das Geſetz, daß dem nur das zukomme, was ＋ Urchaus einſeitig
und eigenmächtig ihm zuzugeſtehen für gut hält. Damit eugnet es die
dem bon ott zugewieſene Sendung und die ihm ehen dadurch
zugeſtandene uner 0  e Über die Umgrenzung und Geſtal⸗
tung dieſer Machtfülle auf italieniſchem Gebiet zUum mindeſten mit
dem Papſte eine Vereinbarung getroffen werden en me einſeitige,
ſelbſtherrliche Umgrenzung derſelben kommt einem Mißkennen und Leugnen
jener Sendung glei

Bei der Erörterung des Garantiegeſetzes agte der Berichterſtatter onghi
Januar 1871 tn der Kammer: „Aus den der Kammer vorgelegten Akten⸗

ſtücken ergibt ſich, daß der Miniſter des Außern zunächſt den Mächten) erklärte,
Italien ſei bereit, mit den andern Staaten ins Einvernehmen en (entrare
In intelligenze) m betreff der durch gegenſeitiges Einverſtändnis beſtimmenden
Stellung, durch dem Papſte ſeine geiſtliche Unabhängigkeit ((indipendenza
Spirituale del Pontefice) eſichert werden ſollte; dann aber, als ahrnahm, daß
die die diesbezüglichen Eröffnungen zwar nicht ablehnten, aber gar keine
Neigung zeigten, uin Verhandlungen einzutreten, vielmehr klar den Tag legten,
daß ſie es vorzogen, uns die Ehre und Verantwortlichkeit der egelung
dieſer Angelegenheit Überlaſſen und darauf 3 beſchränken, das Ergebnis
und die Folgen erſelben 3 prüfen und 3 beurteilen, rſt daraufhin habe

der Miniſter mit Recht en

Oſſen, Oktober 118701 der Kammer die
Auffaſſung und die Abſichten der italieniſchen Regierung kundzugeben.“

2 ein offizieller Titel lautet „Legge sulle prerogative del Sommo Pontefice
della Santa Sede 040 sulle relazioni dello Stato Olla Chiesa“ (Staatsarchiv

upp Band 23, und Scaduto, Guarentigie Pontificie rela⸗
10n1 fra Stato Chiesa Torino 472 „Legge maggio 1871, Uul. 214
[Serie 224 Per le guarentigie delle prerogative del 2 Per le relazioni
Vgl. Zeitgeſchichtliche Tkunden In dieſem Heft 567
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Dieſer Mißkennung entſprechend entkleidet das Geſetz, enn auch
nicht mit ausdrücklichen orten, ſo doch tatſächlich, den Papſt ſeiner welt⸗
en Souveränität Er ſoll m Italien Und auch im Vatikan nur aben
und können, wos das eſe ihm zugeſteht; alſo beſitzt daſelb keine

Souveränität, keine m ihrer Ordnung oberſte und abſolute
Gewalt mehr. Er ird aher in dem eſe als ntertan des italieniſchen
Staates oder wenigſtens als ein, während ſeine Aufenthaltes auf talie⸗
niſchem oden, im weſentlichen der italieniſchen Staatshoheit unterworfener
Ausländer oder Staatenloſer angeſehen Uund behandelt. Und doch 0

noch Februar 1871 der Miniſterpräſident rklärt „Das Miniſterium
betrachtet den als eine erſon, auf in keiner eiſe irgend⸗
eine Beſtimmung unſeres inneren Rechtes angewandt werden kann, als
ein internationales eſen, das keiner ſtaatlichen Autorität oder Juris⸗
iktion unterworfen

Das Wort „Souverän“ nde ſich im Geſetz nuUur einer elle,
dem Papſte innerhalb des Königreichs die ren eines Souberäns (gli
onori s0Vrani) zuerkannt werden; alſo der ein, nicht aber die Wirk⸗
ichkeit Das end, in welches das neue Königreich den eſten
ouverän hinabgeſtoßen hat, offenbar der Artikel Da der nach
italieniſcher Auffaſſung und leider zum großen eil in der Wirkli  EI
nicht mehr eine Stätte 0  e, der ELr ſein au zur Ruhe egen onnte,
beſchleicht die Geſetzgeber doch ein Gefühl des Erbarmens mit dem ehr
würdigen rei So verordneten ſie denn, ſolle vorerſt noch nicht aus
ſeinem ielmal ſäkularen auſe ſeiner Vorfahren gewaltſam bertrieben
werden; mitleidig geſtatten ſie ihm vorerſt noch den Aufenthalt aſe
Auch ſeine er und riften Und den übrigen Hausrat wollen ſie
ihm zunächſt noch gnädig zUum Nießbrauch elaſſen. ſage „zunächſt“,
denn offenbar aben die Muſeen und die Bibliothel des atikan 2 den
Eroberern angetan. Sie nehmen aher ſchon die Möglichkeit in Ausſicht,
daß ſie dem Drange ihre. Herzens nicht mehr widerſtehen können Uund
leſe hehren Blüten menſchlicher Kultur der mittelalterlichen Rückſtändigkeit
des Papſttums, das ſie ge  anz und zur Entfaltung gebracht hat, werden
entziehen oder, wie ſie ſich er  m ausdrücken, „die oſten für deren er⸗
waltung ſelbſt werden übernehmen m  en Und doch bedarf der

Scaduto a. a. O 474 „ILa dotazione] LO potraà diminuita, neanche
nel —Q80 che 1 OVerno italiano Tisolvesse posteriormente, d 1 SS8S8Uu⸗-
HMLMoere 8Su carico 1a Concernente Musei 1a Biblioteca.“
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zur u  ung ſeines geiſtlichen Lehr⸗ Und Regierungsamtes ſeiner Bibliothek
und ſeine Archives Wie ſoll in Glaubensſachen die ſchwerwiegendſten
Entſcheidungen treffen, xegetiſche Fragen mannigfachſter Art Unterſuchen,
irchenrechtliche und liturgiſche Kontroverſen ſchlichten, ohne im Beſitze
der hierzu unentbehrlichen literariſchen Hilfsmitte ein Nur raſſe
Unwiſſenhei könnte zur Annahme führen, der „Unfehlbare“ Papſt bedürfe
dieſer Hi  mitte nicht Aus dieſem Bedürfniſſe xrſtand U gerade die be⸗
rühmte päpſtliche Handſchriftenſammlung. Noch viel empörender dre die
nmaßung, enn ieſe Annexionsgelüſte bis auf das päpſtliche Geheim⸗
archiv ausgedehnt und dieſes m den neben den Muſeen erwähnten 60l
lezioni d' arte d' archeologia einbegriffen rde

Daß jegliches Eigentumsrecht 19 ausgeſchloſſen iſt und der verſtattete
Nießbrauch (continua godere) Urchaus wirklich Uund ſachlich gedacht
iſt und als ſolcher gehandhabt wird, das bekundeten die Einſprachen,
auf run dieſes Ttike. in der re und im Parlament rhoben
wurden, als die päpſtliche Palaſtverwaltung, dem allenthalben ereits längſt
beſtehenden Gebrauch folgend, für den eſu der Muſeen eine Eintritts
taxe feſtſetzte; dies ewieſen die erregten Rufe der reſſe über leichtſinnige
Gefährdung der „nationalen“, dem Papſte nur zum Nießbrauch anvertrauten
S  L, als obember ein in einiger Entfernung bon der
Bibliothek ausgebrochener unbedeutender ran den Unterſtaatsſekretär
des Innern veranlaßte, Einlaß in den Vatikan zur Feſtſtellung des
vorgeblichen Schadens itten, rregte Rufe, erſt verſtummten,
als bald darauf ein höchſt bedauerlicher ran m der königlichen Bibliothek
vbon Turin Unter anderem mehr als ein Tauſend teilweiſe ſehr wertvoller
Ha

ſchri vernichtete Wie peinlich über dieſe dem Papſte „geliehenen“,
für „unveräußerlich“ erklärten gewacht wird, eigten auch die leiden
ſchaftlichen Einſprachen der Regierungspreſſe, als die Palaſtverwaltung
Schritte tat, einige minderwertige Majolika⸗Teller der päpſtlichen illa
bon Caſtelgandolfo veräußern.

So ſtreng üher dieſe Einſchränkungen gewacht wird, ſo weitherzig
werden die Beſtimmungen ausgelegt, we die Tde Uund Ehre des
Papſtes wahren ſollten. Trotz aller Einſprachen der katholiſchen re

1 tehe die olgende Anmerkung.
Scaduto d. d. 474 I detti palazzi, Villa ed annessi, Ome pure

Musei, 1a Biblioteca E le collezioni d' arte d' archeologia 1VI esistenti 0l

inalienabili.
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1e es ern wie dem Asino eines gewiſſen odrecca erlaubt, den
eiligen ater Uund ſeine nächſte mgebung in gemeinſter Weiſe durch Wort
und ild verhöhnen. Auch fand die Regierung nicht die nötige rd

Beleidigungen wie die Errichtung des Denkmals des unglückſeligenGiordano Bruno auf einem der Hauptplätze oms Und die Eroffnung
eines the der Giordano⸗Bruno⸗Geſellſchaft verhindern, für
ein Haus Unmittelbar Unter den Fenſtern des eiligen Vaters und gegen⸗
über der Kaſerne der päpſtlichen Schweizergarde ewählt wurde, von en
ron den Feſttagen der eine mächtige chwarze Ahne weht Uund
auf eſſen Giebel eine m  ige Inſchri prangt So werden gem
Artikel des Geſetzes „die direkt die Perſon des Papſtes gerichteten
Beleidigungen und Verhöhnungen beſtraft“.

Im übrigen berrät das Geſetz eine Herzloſigkeit, einen Mangel
menſchlichem Mitgefühl und elſinn, kurz, eine Gemütsart, die

bor allem dem wahren mer Uund überhaupt dem durch keine Leidenſcha
erregten Und geblendeten Italiener rem iſt; *2 me nur deutlich
jenen giftigen, bis zur Grauſamkeit verhärteten Haß der antichriſtlichen
ekte, der das arme Land ſoviel Leid Und Unheil erdan

Dieſen Urſprung ekunde auch das Unwahre und Falſche, das bei
einiger Prüfung im Geſetze zutage I Mit heißem Bemühen wird der
ein angeſtrebt, als oh in der Lage des eiligen Vaters nur der uriſtiſche
Rahmen, aber ni Wirkliches uUnd Weſentliches geänder ſei Der
bleibt „heilig und Unverletzlich“, gehütet wie die Perſon des Königs, ET⸗
hält ſouveräne ren, behält ſeine achen, ſeinen Palaſt mit all ſeinen
Schätzen, ſein diplomatiſches or. ſeine Korreſpondenz, eine Kuriere
erfreuen ſich derſelben Vorrechte, wie ſie den andern ächten zuſtehen

Aber ſoll das alles, was bisher als eigenſtes Recht, als Ureigenen
en genoſſen atte, nur als Almoſen, aus Mitleid, 10 nicht einmal
als eſte Gabe, ondern auf iderruf, geliehen aus fremder Hand, ent⸗
gegennehmen. Dieſe arte, traurige, beſchämende Wirklichkeit iſt ſorgſam
erdeckt Und verborgen. Ein Meiſterſtück unehrlicher, hinterhältiger Diplo⸗
matie. Das Geſetz iſt aber auch ein empörender Eingriff in die
der Katholiken aller Länder Die italieniſche Regierung maßt 0
ganz eigenmächtig die Lage Uund Stellung des Oberhauptes der Weltkirche,
das Maß ſeiner reiheit, die Möglichkeiten zur Betätigung ſeines Amtes,
zur Belehrung und Leitung ſämtlicher Gläubigen feſtzuſetzen Anmaßend
drängen ſich die italieniſchen Staatsmänner zwiſchen die Gläubigen und
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ihr Oberhaupt und bilden ſich ein, daß die atholiſche Welt eine
Vergewaltigung ruhig ertragen werde

Als allerdings unzureichender Entſchuldigungsgrund und Erklärung des
Vorgehens der italieniſchen Staatsmänner läßt ſich geltendmachen, daß
ſie ſich 1871 einerſeits dem unerſchütterlichen Widerſtand gegenüber ſahen,
welchen Pius V der erſten Zeit nach dem Gewaltakt jeglicher Gebiets⸗
abtretung entgegenſetzen mußte; daß ſie anderſeits durch die antiklerikalen

der drohenden Revolution Und epu und durch die ng bor
einer Intervention bon außen dazu gehetzt wurden, dem traurigen nter
nehmen irgendeinen Abſchluß geben

Dieſem Geſetze ſtellte Pius ſein Non Und
ieſe Erklärung wiederholten ſeine drei Nachfolger, Unter ihnen auch
enedi

Die auf dieſes Geſetz und auf eine gegenwärtige Lage bezüglichen
Außerungen Benedikts in den beiden eingangs ! erwähnten Akten  en
aſſen ſich in olgende vier Punkte zuſammenfaſſen:

Der entbehr ſchon ange die ſeiner Tde Und internationalen
geiſtlichen Souveränität entſprechende Lage Und die unerläßli  e reiheit;

entbehr ſie zuma ſeit der Zeit, der ihm mit ſeiner weltlichen Herr⸗
die bon der Vorſehung für dieſen Zweck vorgeſehene geeignetſte

Garantie worden iſt
Dieſe gebührende Lage und reihei ihm, obgleich die italieniſchen

Staatsmänner ſich eneigt zeigen, nach Möglichkeit die ſich ühlbar machenden
Mißſtände zu beheben. Denn eben die Notwendigkeit dieſes ＋ illens,
ſo erfreulich und wünſchen

ert auch ſich iſt, zeig das Prekäre und
die Abhängigkeit der Lage des eiligen Stuhles

Die dem ater der Gläubigen unentbehrliche reihei chließt bor
allem in ſich die völlige Unabhängigkeit bon eglicher weltlichen Macht und
weiterhin den 18 freien Verkehr durch Korreſpondenz und durch bei ihm
akkreditierte Vertreter aller Länder mit erheblicher katholiſcher Bevölkerung, da
nur auf dieſe eiſe offenkundig der Verdacht einer ungebührlichen Beein⸗
fluſſung Und ungenügender Berichterſtattung ausgeſchloſſen werden kann

Die in dieſer Beziehung vorliegenden chweren ängel hat die
gegenwärtige Kriegslage beſonders in die Erſcheinung treten aſſen

1 tehe oben 505. le dieſen Band 364
Ebd 374. Ebd 364 374
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So ahen ſich mehrere beim Heiligen Stuhle akkreditierte Geſandte ge⸗
zwungen, Italien erlaſſen, wodurch die Sicherungen des eiligen Vaters
gemindert un ſein Verkehr mit den betreffenden Ländern er geſchädigt
wird 1 Es ſah ſich aher auch Benedikt gezwungen, die diesbezüglichen
Klagen ſeiner Vorgänger mit allem Nachdruck zu wiederholen.

Es wird ſich wohl empfehlen, dieſen päpſtlichen Kundgebungen eine
Mitteilung anzuſchließen, der Kardinal⸗Staatsſekretär im Juni 1915,
wie ſich doch wohl bei der Wichtigkeit und Tragweite derſelben annehmen
läßt, nicht ohne vollſtes Einverſtändnis mit Seiner Heiligkeit, dem Leiter
des Corriere Italia 2 ma In derſelben werden zwei Anforderungen,
eine negative und eine oſitibe, jeden Löſungsverſuch der römiſchen
rage geſtellt, der Ausſicht auf Annahme aben ſoll Der Heilige ater will
zunächſt, ſo hob der Kardinal⸗Staatsſekretär hervor, keinen Löſungsverſuch,
welcher der italieniſchen Regierung weſentliche Schwierigkeiten bereiten
önnte, und ELr will ſodann die Urchaus gebotene Beſſerung ſeiner Lage nur
als willige und deſſen wahren Intereſſen durchaus entſprechende abe des
ſich hoffentlich in immer weiteren Kreiſen durchſetzenden Gerechtigkeitsſinnes
des italieniſchen Volkes entgegennehmen. Wir werden weiter Unten die
Phaſe der Erörterung unſerer rage zeigen aben, der die Mitteilung
des Kardinals entſprungen iſt Wir edürfen erſelben hier ſei ſie
auch aus ihren Zuſammenhängen losgelöſt als Leitſtern n der Er⸗
rterung der möglichen Löſungsverſuche.

me Erörterung muß, Stimmen gegenüber, die ſie als
anmaßli ausgeſchaltet wiſſen wollten, doch als eine für entende eſen
unabweisliche Naturnotwendigkeit Uund als nützliche Vorarbeit für eine
autoritatibe Entſcheidung gelten. Dieſe Entſcheidung te allerdings, wie
ſchon ohben hervorgehoben wurde, erſter dem Papſte ſelbſt
Er iſt bor allem befähigt Uund allein berechtigt, er  ren, was für
die Wahrung der rde ſeiner geiſtlichen Souveränität Und für die freie
Betätigung ſeines oberhirtlichen Hirtenamte für erforderli hält Da jedo
wie ich weiterhin emerkte, die Durchſetzung der geforderten Zugeſtändniſſe
in hervorragendem Maße die Mitarbeit des katholiſchen Volkes el  L
ſo iſt ＋ unerläßlich, daß die verſchiedenen Möglichkeiten einer eſſerung
ſeiner Lage, ihr relativer Wert, ihre Schwierigkeiten und ihre politiſche
Tragweite zum Gemeingut wenigſtens der führenden Kreiſe des katholiſchen

Ebd 374.
Vgl. Zeitgeſchichtliche Tkunden un dieſem Heft 572
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Volkes werden, ami ſie gegebenenfalls mſtande eien, mit voller Beherrſchung
dieſes ſchwierigen Stoffes in ſachverſtändiger Weiſe in die öffentliche Dis
ſſion einzugreifen und ſie i die gewollten Bahnen lenken

In der gegenwärtigen politiſchen eltlage cheinen zuma drei öglich⸗
keiten V rage kommen: Herrſchaft, internationale Bürgſchaften,
anderweitige Korrekturen des ſog Garantiegeſetzes.

Keiner der vier Päpſte, die ſeit 1870 den römiſchen innehatten,
hat 12 auf ſein Anrecht auf den ganzen, 10 nicht auf einen eil
des Kirchenſtaats Verzicht geleiſtet, und doch konnte jeder bon ihnen, wie
Pius VI auf Abignon und enaiſſin, auf die Legationen Bologna, Ferrara,
Romagna, verzichten, enn dieſen in den gegebenen Umſtänden
nicht als ein unumgängliches Erforderni ſeiner geiſtlichen rde Und der

ihrer Betätigung erforderlichen Unabhängigkeit le. ſich
einer ſolchen Auffaſſung bekennen, galt ihnen allen eine Sou⸗
veränität bon genügender Ausdehnung nach Ausweis einer tauſendjährigen

als das In der etzigen politiſchen und ſozialen eltlage Urchaus
erforderliche, naturgemäße und offenbar bon der beſondern, über ſeine Kirche
wachenden orſehung Gottes ausgewählte ittel, um ſeinem Vertreter auf
Iden die ihm gebührende äußere Stellung Uund Unabhängigkeit ſichern
Gehört alſo auch die Souveränität nicht zum eſen, zur eele, zUum
Sein der päpſtlichen rde, einzig auf ſeiner geiſtlichen Souveränität
beruht, ſo gehört ſie doch zum „Wohlſein“ erſelben, zur gebührenden
äußeren Erſcheinung und zur naturgemäßen Betätigung erſelben. Aller—
ing könnte Gott, wie zur Zeit der Katakomben, ſo auch m unſern ag
dieſes natürliche Hilfsmitte ſeinem Vertreter vorenthalten und könnte wie
in jenen glorreichen Jahrhunderten aus dieſem angel ſeiner 1 innere
ärkung erwachſen Uund ihren Feinden gerechte Strafe erwachſen en
Aber der Statthalter Chriſti, der 1⁴ nicht der „abſolute“, Uneingeſchränkte
Herr iſt, bon dem akatholiſche Schriftſteller ſo oft träumen, dem die Ab⸗
ſichten der orſehung nur ſo weit ekannt ſind, als die ihm und ſeiner
I＋ durch beſondern Schutz verbürgte ewige Dauer zuſichert, muß
für ſeine Maßnahmen ſich durch das Licht der ernun leiten aſſen, die
geſamte eltlage, die Stimmungen Uund Beſtrebungen ihrer maßgebenden
aktoren in Rechnung ſtellen, erfahrene und erprobte änner ate
ziehen und neben dieſen natürlichen Mitteln Gottes beſondere Erleuchtung
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anflehen mit all dem eiligen ruſt, welchen die Wichtigkeit der treffenden
En  eidung ordert

Mit gewiſſenhafter Ausnutzung aller dieſer ittel aben die vier
wiederholt die uns beſchäftigende rage geprüft Und kamen obigem
Verdikt Bei der gegenwärtigen eltlage iſt ein Kirchenſtaa zur Wahrung
der Tde Und der Unabhängigkeit des Papſtes unerläßlich. Dieſes Verdikt
iſt ſelbſtverſtändlich keine geoffenbarte Glaubenswahrheit; eS könnte nur
als eine mit Glaubenswahrheiten weſentlich verknüpfte Tatſache (factum
dogmaticum) bom kirchlichen Lehramt feſtgeſtellt werden, was jedo bis
jetzt noch nicht geſchehen iſt 2. Für das Vatikani  e Konzil war eine Er⸗
klärung vorbereite mn einer ſich vorſichtig das geſchichtlich Gewordene
anſchließenden Form Doch kam die ache nicht mehr zur Verhandlung.

Die moraliſche Notwendigkeit einer weltlichen errſ ründet ſich
alſo auf ein doppeltes Bedürfnis, erſtens auf die Wahrung der ITde
der höchſten, gottgeſetzten geiſtlichen Souveränität, die Vi der Welt der
körperlichen Wirklichkeiten ſich in einer ihrer Erhabenhei entſprechenden Form
darſtellen muß, ſoll nicht zwiſchen ihrer inneren Wirklichkeit Und ihrer
äußeren Erſcheinung ein ſtörender, ungebührlicher Gegenſatz eſtehen, der
ſich einer Verzerrung, 10 einer verkörperten eugnung der inneren
Ide eigern könnte egen eine olche Herabſetzung und Entwürdigun
ihre Oberhauptes müßten die Katholiken aller Länder entſchieden Ein⸗
ſprache rheben, ſo mehr, als eS ſich hierbei die Wahrung eines
mehr als tauſendjährigen Beſitzſtande andelt

Noch greifbarer iſt die Notwendigkeit der für das welt
umſpannende irken erforderlichen Unabhängigkeit. Seiner innerſten Be
immung nach iſt das um als Herz der Kirche geſchaffen, Uunt in
mächtigen Pulsſchlägen Segensfluten der Heiligung, Belehrung Uund Leitung
allen Teilorganismen des Welthaues mitzuteilen, alle Oi lebens⸗ und be⸗
wegungsvoller Verbindung mit ſich und dadurch Untereinander halten.
Wie könnte ein ſolches Lebenszentrum Teil eines weſentlich andern Zwecken

teſe „moraliſche“ Notwendigkeit ird zuweilen mit obiger Einſchränkung,
zuweilen ohne dieſelbe einfachhin MN praesentl ordine generis humani lapsi be
hauptet; ſiehe die Zitate tn der folgenden Anmerkung.

Syllabus Pii DProp 75, 76 Cavagnis, Instit. IUuris publ ecel. III (1906)
444 —464, beſonders I. 453; Wernz, Ius decretalium IIꝰ2 (1906) N. 605;

Hilgenreiner, Die ömiſche Frage nach dem Weltkrieg? rag
COCollectio Lacensis III (1890) 572 619—621; vgl. Granderath,

des Vatikaniſchen Konzils (1903)
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dienenden Organismus ſein? der enn wir bom ild zur Wirkli  Et
übergehen, wie könnte die irche, bon ihrem Gründer der Leitung
ſeines Ste  ertreter Unterſtellt iſt, ſich eſſen Führung bertrauensvoll hin⸗
geben, enn ſie ihn nicht von allen, auf andere tele gerichteten Kräften
und Strömungen frei, und zwar offenkundig frei w  85 enn ſie nicht
bei ihm eine nUur durch ununterbrochenen, mannigfachſten Und reiſten Ver⸗
kehr mit der ganzen Welt erlangende enntni der Lage, Bedürfniſſe
und igenar aller eile ſeiner erde vorausſetzen ann Die Offen⸗
kundigkeit dieſer Verkehrsfreiheit Und des Ausſchluſſes eglicher Beeinfluſſung

augenſcheinlichſten zur Notwendigkeit territorialer reihei und
weltlicher Souveränität und errſcha In Anbetracht dieſer Offenkundig⸗
keit ſeiner Unabhängigkeit wehrte ſchon tolau III 1278 nach den
traurigen Erfahrungen, und ſeine Vorgänger mit den ſtädtiſchen
Senatoren, Kapitänen und ektoren gemacht hatten, ſelbſt bon der ſtädtiſchen
Verwaltung oms eglichen, einer fremden Gewalt Unterſtellten ürden⸗
träger ab Freilich mußten die Päpſte Uſfig ſich mit dem minderen Übel
egnügen, fremde Gewalthaber in der ewigen neben ſich Ulden, 10
ſie herbeirufen, direkt feindliche abzuweiſen. Die mannigfachen
Kämpfe, bon welchen uns die Papſtgeſchichte faſt aller Zeiten erl  et,
hatten großentei ihren Urſprung in dem Beſtreben der Päpſte, ſich die
zur Leitung der I nötige offenſichtliche Unabhängigkeit wahren.

Wie die dieſer Kämpfe uns ehr Und ſich aus der atur
der ache ergibt, führen obige Gründe und Erwägungen nicht zur ot⸗
wendigkeit eines beſtimmten Usmaße bon weltlichem en ies Maß
war verſchiedenen Zeiten verſchieden Und ird m geſitteteren Zeiten, in
Zeiten des Gleichgewichts der Großmächte leiner ſein können als zur Zeit

Mit derdes Fauſtrechts zahlreicher leiner Herrſcher und Freiſtaaten.
2 des Kirchenſtaates nicht notwendig in erſelben Proportion
die Unabhängigkeit ſeines geiſtlichen Beherrſchers. Dieſelbe kann 1⁴ nicht
nur bon den angrenzenden inneritalieniſchen Reichen, ſie kann auch mit
ganz Italien durch die kämpfenden Expanſionsintereſſen der großen Welt
reiche bedroht werden. Auch iſt zu eachten, daß ein weniger ausgedehnter
Kirchenſtaa mit internationaler Garantie zuweilen die nötige Unabhängig⸗
keit er verbürgen kann als ein ausgedehnterer ohne ſteſe Garantie.

übrigen ird jedo bei jeder Geſtaltung des Kirchenſtaates ſeine

Cap 17 de elect. in Sexto
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Zweckbeſtimmung, zuma die Unabhängigkeit des Papſtes, nUur erreicht,
enn in ſeinem Umkreis die für das friedliche Gedeihen jeden Staaten—
gebildes unerläßliche Vorbedingung: die gottgewollte intra der beiden
Gewalten, die Concordia Sacerdotii II imperii, zutrifft. Nun gerade der
Bewahrung dieſer utra len in ohem Maße die Herrſchaft
des nhaber der geiſtlichen Souveränität durch Ausräumung ge  rlicher
Reibungsflächen

Selbſtverſtändlich muß die Herrſchaft des Papſtes den Vatikan
Umfaſſen. Der Nachfolger etri gehört als er die ette ſeines
Grabes am vatikaniſchen ge An jeder andern dre in der
Verbannung. Auch hierfür ſpricht die Geſchichte ein gewichtiges Wort
leſe Feſtlegung des Papſtſitzes auf Rom Uund Italien war und iſt ohne
Zweifel für und Land eine welthiſtoriſche Auserwählung und Ehrung,
die Uelle mannigfacher, erheblicher orteile religiöſer, politiſcher und
ozialer atur Sie legt Rom und Italien aber auch ugleich gewiſſe er⸗
pflichtungen Und Rückſichten auf eine Einrichtung, we  E, wie wir
oben ſahen, ihrer innerſten Beſtimmung Und atur nach m hervorragender
Weiſe eine internationale iſt und leiben muß

Hiermit iſt klar, daß Unſere rage, enn ſie auch in erſter Linie eine
hervorragend irchliche rage iſt, doch auch in zweiter Linie eine talie⸗

rage iſt Sie kann und muß nach dem Geſagten auch ſo gefaßt
werden: Kann das nun einmal beſtehende Königreich Italien ſo viel von
ſeinem faktiſchen Landbeſitz dem zurückgeben, als für en Tde
und reihei unerläßlich iſt? Grundſätzlich, das el ohne Rückſicht auf
das Ausmaß der Rückgabe, kann die italieni  e Regierung teſe rage
nicht verneinen, nachdem ſie, wie ich chon oben erinnerte, bor der epu
San Marino und in einem früheren Stadium der Entwicklung bor dem
Fürſtentum Monaco Halt gemacht hat, wie eS Oſterreich Uund Preußen
1815 beim Wiener Kongreß bor dem Fürſtentum Liechtenſtein Und bor
einer Anzahl winziger, ſouveräner Territorialbeſitze und auch andere Staaten
gegenüber zahlreichen Enklaven aben

Die Wiederherſtellung des ganzen ehemaligen Kirchenſtaates, 10 die
Zurückgabe der ganzen Rom mag der etzigen Regierung ſo ſchwierig
ſein, daß ſie ſich nuUur durch Waffengewalt gezwungen zu erſelben erſtehen
könnte Ja die Aufgabe der rechtstiberiniſchen Trastevere,
das leoniniſche Burgum etri und die rati, mit einem Streifen der
Campagna Romana bis einem Meerhafen, eilen in r  ag
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gebracht wurde, mag ihre Schwierigkeiten aben m Anbetracht der ſtrategiſch
die beherrſchenden Lage des Gianicolo, der mächtigen Kaſernen⸗
bauten und des gewaltigen Juſtizpalaſtes auf den rati, der zur Be⸗
feſtigung der gehörigen or hinter dem Vatikan, der ſo wichtigen
Verkehrsader der Eiſenbahnlinie Piſa-Roma. Doch dies ſind alles nur

Schwierigkeiten dieſes oder jene Ausmaß der Rückgabe, aber nicht
Gründe eglichen ſouveränen Beſitz, jegliche weltliche Herrſchaft
des Papſtes auf italieniſchem oden Allerdings ſind e8 aber doch auch
Schwierigkeiten, m Anbetracht welcher, ſoviel wir aus den Mitteilungen
des Kardinal⸗Staatsſekretärs vbom Uuni 1915 entnehmen können 1, die
ehen erwähnten drei abſtrakten Möglichkeiten: Wiederherſtellung des
ganzen Kirchenſtaats, Rückgabe Roms, Zuweiſung der rechtstiberiniſchen
Zone, als bon enedi nicht gefordert ausſcheiden müſſen 2. leſe drei
lele en ſich entweder nur durch Waffengewa oder nUur durch einen
gewaltſamen ruck bon der italieniſchen Regierung erpreſſen; einen ſolchen
ruck aber will enedi mit dem ihm eigenen, nur auf die geiſtlichen
lele ſeiner Hirtenſorge 3  e  n (ſinn ausgeſchaltet wiſſen, einer
Regierung gegenüber, die ereits bon tauſend überſchweren en gehetzt
ird enedi will eben das für die ITde und reihei ſeiner geiſt⸗
en Souveränität Uner nur als willige abe und als Genug⸗

für großes Unrecht bon dem, wie ELr hofft, im italieniſchen
ſich durchſetzenden erechtigkeitsſinn Und bom richtigen Verſtändnis ſeiner
wahren Intereſſen entgegennehmen.

Dieſer Forderung ntſpr lellei wenigſtens als Mindeſtforderung
eine vierte Möglichkeit.

Was bisher bor allem ewirkte, daß das ſog., oben in ſeiner wahren
Geſtalt geſchilderte Garantiegeſetz bon allen vier Päpſten zurückgewieſen
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Zwei andere Vorſchläge ürften enfa ohne weiteres auszuſcheiden ſein.

Es wurde von dem Pinienhain Sacchetti geſprochen, der angekauft und durch einen
Viadukt Üüber die Valle d' Inferno mit dem vatikaniſchen Garten verbunden werden
0  E. Doch wer das Ausmaß der Valle d' Inferno und des Viadukts ennt, welcher
die Eiſenbahnlinie Rom-Viterbo Über dieſes Tal 11, ird kaum länger bei
dieſem verweilen, zuma * auch keine Souveränität in Ausſicht ſtellt
Von anderer Seite man der Anforderung eines ſouveränen Gebietes dadurch
genügen, daß man eimn ſolches für den Im Vatikan Unter dem Garantiegeſetz wohnen⸗
den Iim Ausland und Unter anderem das Fürſtbistum Trient oder das
Fürſtentum Lie

enſtein als ſouveränes Fürſtentum erbitten wollte!
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werden mu  E, was ugleich auch von den ern des Geſetzes als
5  en häßlichſte nach Möglichkeit erdeckt Urde, war die eſt
nahme des atikan und ſeines geſamten Inhalts und die ami vber.
undene erzloſe Herabſtoßung des lteſten Souveräns bon Europa m die
Lage eines Untertanen des jüngſten Königreiches oder eines ſtaatenloſen
Fremdlings. An dieſem Punkte muß aher auch die ſo unerläßliche Re⸗
dreſſur des Geſetzes einſetzen. Zum mindeſten der Vatikan, der bisher dem
Papſte zUum Nießbrauch überlaſſen war, muß als ſouveräner, weltlicher
ent ihm zurückgeſtellt werden. ies ſoll nicht als ein den Entſchließungen
des eiligen Vaters vorauseilender or  ag gt, ondern nur als

vollſtändigung Unſerer Diskuſſion werden.
ein ogiſches Und politiſch el erwirklichendes Mindeſtmaß zur Ver⸗

Die faſt wanzig (1895—1914), ich als Hüter der päpſt⸗
en Bibliothek an der eite bon zwei Päpſten Im Vatikan verbringen
durfte, und die fünfzehn vorhergehenden ahre (1880—-1895), während
welcher das „Burgum Petri“ meine Heimat Wwar, veranlaßten mich.
meine freien Augenblicke Studien über die ſo wechſelvolle Und mit den
eſchicken bon IA und Welt ſo eng verknüpfte des atika⸗
niſchen alaſte und der leoniniſchen benützen, deren Ergebniſſe
ich teilweiſe ereits veröffentlicht habe, teilweiſe noch veröffentlichen
hoffe ies alles ließ mich die wahre, gegenwärtige Sachlage nicht miß⸗
kennen und befähigt mich, wie ich en wage, über das eben er  nte
Mindeſtmaß mit genügender Sachkenntnis zu Urteilen Und prechen

Vor allem mahne ich meine Leſer bon N  M, ſich bon dem ſo weit⸗
verbreiteten Irrtum loszumachen: der Vatikan ſei ereits bis jetzt exterrito⸗
riales, außeritalieniſches Gebiet, ſei ſouveräner, weltlicher eſt des Papſtes
geweſen; ein Irrtum, auf den ich ereits mehrma aufmerkſam gemacht
habe Weil jedo der Batikan den letzten vier Päpſten in der Tat zur
Nutznießung überlaſſen ieb, ſo kann die Regierung m der Rückgabe Und
Wiederherſtellung eines Kirchenſtaates bon ſo beſcheidenem Ausmaß keine ETL⸗
hebliche Schwierigkeit nden Bei ſorgſamſter Prüfung kann keine ent⸗
ecken bon der Art, wie die oben mit aller Offenheit die drei erſten
Möglichkeiten angeführten. Zur Verwirklichung dieſer ierten Möglichkeit
braucht 68 alſo nur Gerechtigkeitsſinn, Verſtändnis für die
wahren Intereſſen Italiens, wie ſie Benedikt vom italieniſchen Volke erhofft

gilt auch vbon der ehr Unbedeutenden Abrundung des gegenwärtigdem Papſte zum Gebrauch ereits eingeräumten vatikaniſchen Gebietes,Stimmen. 91.
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mir mehr als wünſchenswert ſcheint. Die Linie von der Faſſade der St. Peters⸗
aſilika bis zur Orta Cavalleggieri und anderſeits von der Schweizerkaſerne
b zur ehemaligen Porta ngelica würde das von allen andern Seiten durch
die Mauern Leos I Nikolaus' IIIL und Pius' umgrenzte Gebiet ſo ab⸗
ſchlie daß bei dieſer Grenzenführung nur durch die Linie von der Faſſade
bor eter zur oOrta Cavalleggieri eine vbon Uunbedeutender Aus⸗
dehnung dem 1870 feſtgeſetzten Gebiet angegliedert würde, das Gebiet nämlich,
welches ſich vbon dieſer inte zur Höhe der Mauer des vatikaniſchen Gartens und
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Der Vatikan.

zur ehemaligen päpſtlichen hinaufzieht. Was auf demſelben ſteht, iſt, ab⸗q
eſehen wenigen kleinen Häuſern, bereits im der Palaſtverwaltung oder
anderer geiſtlicher Körperſchaften. Es Gren aher aſt alle mit weltlichem
V der ege verbundenen Schwierigkeiten: öffentliche Sicherheit, olizeiaufſicht,
Strafgewalt, Steuerweſen U. A., mögli ausgeſchaltet, ſo daß ein nachbarlich⸗
freundliches Verhältnis mit dem angrenzenden italieniſchen Gebiet el an⸗

zubahnen dre
Die eben bezeichnete Abrundung ſcheint durch die erheblichen Unzukömmlich⸗

keiten geboten, an welchen die ganz zufällige und willkürliche Abgrenzung von
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1870 leidet — So ildete bis vor kurzem die ehemalige und
ſeit 1870 königliche ünze auf einer bedeutenden Strecke die Umfaſſung des
vatikaniſchen Gartens, ſo daß in beträchtlichen Teilen desſelben die unerläßliche
Bewegungsfreiheit ausgeſchloſſen war. Als nfolge mehrerer Brände Ni der
mit ihren Schmelzöfen an die Batikaniſche Bibliothek angrenzenden Münze durch
geeignete Vermittler den Bau einer ünze und den Verkauf der en
beim Miniſterium und den beiden Kammern anregte und erlangte, war der enat,
alſo die on doch bedächtigere Uund feineren Rückſichten zugänglichere Körperſchaft,
nicht dazu zu bewegen, den Verkauf die päpſtliche Palaſtverwaltung ge⸗
ſtatten, weshalb ein Deckmann vorge  oben werden mußte Ebenſo ſchnitten
auf der Höhe des vatikaniſchen Hügels eine mit Zubehör und lã der
Via Porta ngelica ein glücklicherweiſe den rben des ſo verdienten iegs⸗
miniſters Mſg de erode gehöriges eſitztum N ſehr läſtiger eiſe in das
vatikani  e Gebiet ein. Dies dürfte enügen, Aum die Opportunität der oben
bezeichneten Abrundung nachzuweiſen.

Urch die Rückgabe der wirklichen Souberänität Gre auch einem
andern, ſchwerwiegenden angel des Garantiegeſetzes abgeholfen, den auch

bei niäufen bedeutender Bibliotheken ſchmerzlich mpfand Selbſt⸗
verſtändlich ſollten leſe Bibliotheken nicht m den perſönlichen eſt des
eben regierenden Papſtes übergehen, ondern dem jeweiligen Inhaber des
päpſtlichen Thrones gehören. Doch dieſer war nach italieniſchem eſe
nicht als Rechtsſubjekt vorgeſehen, ſo daß ange Beratungen mit den
Rechtsbeiſtänden der Palaſtverwaltung nicht 0 befriedigender ſung
ührten.

Zur ehen geſchilderten Korrektur des Garantiegeſetzes bedarf 3
erſter geeigneter Verhandlungen mit Papſt enedi WarE E eim
Grundfehler dieſes Geſetzes, daß ＋2 ohne, 10 den Papſt deſſen
Stellung in der politiſchen Außenwelt regeln wollte, ſo muß der er
Schritt zur notigen Remedur die orge ſein, daß iesmal die egelung
im vollen Einverſtändnis mit dem eiligen ater rfolge Es dürfte hier⸗
für lellei nicht ohne Bedeutung ſein, eine Möglichkeit, ein Mindeſtmaß
aufgewieſen haben, welches der italieniſchen Regierung erlauben würde,
das ſchreiendſte Unrecht des unglückſeligen Geſetzes zu beſeitigen. Anderſeits
dürfen wir aber auch die große Tragweite nicht überſehen, we eine elde
etle befriedigende Korrektur des Garantiegeſetzes für die Haltung des
Papſtes den nnerpolitiſchen Fragen dallen aben Ide. Ein ſo
ommen ITde doch wohl das Non eXpedit beſeitigen, welches bisher
den italieniſchen Katholiken in der Betätigung ihrer politiſchen ge⸗
wiſſe Schranken auferlegte. Aus dieſer reigabe der politiſchen Wahlen

33*
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ſich dann wohl eine bedeutende Verſtärkung der konſervativen Partei
rgeben Die ſo bedeutſamen Folgen werden einerſeits dem eiligen ater
eine En  eidung ſehr wierig erſcheinen en und anderſeits die extremen
Parteien des italieniſchen Parlaments zum Widerſtand jede einer
Ausſöhnung günſtige machung aufrufen. übrigen zeig Uuns auch
ieſe eite der erſehnten Löſung der romi  en rage, wie ſehr das ent
ſcheidende Wort niemand anders als dem zuſteht

Das neule, wiſchen enedi und der italieniſchen Regierung ver⸗
einbarende Garantieabkommen ITde ohne Zweifel nach dem ehenden
diplomatiſchen Gebrauch den übrigen Regierungen notifiziert werden. leſe
Vorausſetzung uns zur Erörterung der Internationaliſierung
der Lage des Papſtes.

Ungleich eichter als die Wiederherſtellung der weltlichen Herrſchaft des
Papſtes iſt die gleichfalls ereits ielfach bon katholiſchen Kreiſen geforderte
internationale icherung der Lage des Papſtes Sie iſt ſo el eil ſie
Urchaus in der atur der hier V rage kommenden attoren iegt, m
gewiſſem rade auch ohne eine beſondere Abmachung ſchon vorhanden iſt
me katholiſche, das ei internationale V kann nur ein katholi  es,
internationales au aben Alles Wohl und Weh der Kirche, alſo
bor allem das Wohl und Weh ihres Oberhaupte berührt und intereſſier
jede ihrer Kinder, deren ſie auſende, 10 Millionen in faſt allen Ländern
und Nationen zählt. Der Träger der geiſtlichen Souveränität, ihn
zum oberſten Lehrer Und Hirten, 10 zum Vertreter des Heilandes auf rden
macht, iſt naturgemäß eine internationale Macht; iſt, wie ſelbſt der talie⸗

Miniſterpräſident Giovanni anza Februar 1871 rte, „ein
internationales eſen

E (un ente internazionale). Auf die Segnungen
dieſes „Weſen aben die Katholiken aller Länder gleichmäßig eln An⸗
recht, wie ſie derſelben gleichmäßig rſen Wie konnte ſich bei dieſer
Sachlage die italieniſche Kammer das echt ulegen, die Lage Uund ami
die oberhirtliche Betätigungsmöglichkeit des Papſtes und das Ausmaß ſeiner
ſegensvollen Tätigkeit eigenmo  10 nach ihrem Gutdünken zu beſtimmen?
ies konnte ohne augenſcheinliche Rechtsverkümmerung der Katholiken
aller Länder nicht eſchehen; Und dieſe Verkümmerung iſt nicht eswegen
geringer, eil ſie ni Idi Und Zeitliches, ſondern Geiſtliches und
Religiöſes betrifft.
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Den eminent internationalen Charakter des m erkannten Uund
anerkannten, wie ich ſchon oben ! erwähnte, ſelbſt die Staatsmänner des

Königreichs Italien ſowohl bor wie nach der eſetzung oms als
Selbſtverſtändliches Dieſe Erkenntnis ließ ihnen ihren Zug nach

der Porta Pia als ein gte Unternehmen erſcheinen. Sie ühlten
ſich verpflichtet, in betreff der Lage des eiligen Vaters mögli beruhigende
Erklärungen abzugeben, den Einreden zuvorzukommen, bon ſeiten
der Staaten mit katholiſcher Bevölkerung, wie ſie als er annahmen, Cr⸗

folgen mußten. Der iniſter des Außern Visconti⸗Venoſta le ſich noch
Auguſt 1870 für verpflichtet, eine internationale machung zur

egelung der Lage des Papſtes in Ausſicht ſtellen? und ſelbſt 1871
noch das allerdings als rein inneritalieniſches Geſetz formulierte ſog Ga  RN
rantiegeſe den ächten mitzuteilen. Leider der akatholiſche Miniſter⸗
präſident des katholiſchen Oſterreichs, Beuſt, kein Verſtändis für die Lage
oder meinte, die Intereſſen ſeines oliſchen Landes dem politiſchen Ge⸗
triebe opfern en Er er  rte, nune die Vorlage, da ſie eine
innerpolitiſche ache alten betreffe, nur zur enntni nehmen. Mehr
Verſtändni zeigte 1891 Kalnoky, als die rage durch einen katholiſchen

AberAbgeordneten in der öſterreichiſchen Delegation zur rage kam
auch glaubte, im ntereſſe des Dreibundes ni für den tun
können Frankreich, die Nationalverſammlung bon ordeaux ſo viel
Wohlwollen ezeigt atte, war, beſiegt, m der enkbar traurigſten Lage
Die ſpaniſche Krone trug Amadeo bon Savoyen, der ohn des romi  en
Uſurpators. England le zum Utze des Papſtes die „Defence“
Afen von Civita Vecchia Deutſchland war am braben des Kultur—
kampfes, wie das Verhalten des Vertreters reußen UV Rom, Arnim,
rraten ließ Trotzdem enutzten die eu  en Katholiken die er ſich
letende Gelegenheit, um mn Verſailles das ehen erſtandene deutſche Kaiſer⸗
tum für die egelung der Lage des Papſtes intereſſieren, und fuhren
auch VN den folgenden für ſie ſo erzlichen Jahren unentwegt fort bis
1898, auf allen ihren agungen für die Wiederherſtellung des Kirchen⸗
taates und ſeit 1898 im Anſchluß an das Rundſchreiben Leos III vom

ugu 1898 für die unerlo  e Unabhängigkeit des Papſtes nach
drücklichſt ihre Stimme rheben Ebenſo wurde nach dem Ausbruch
des gegenwärtigen Weltkrieges ſowohl m Berlin als m ünchen in den

iehe oben 509 Anmerkung 2 tehe oben 509
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geſetzgebenden Körperſchaften die Notwendigkeit einer eſſerung der Lage
des Papſtes bon katholiſcher eite betont Es aben alſo die eu  en
Katholiken ihre Kindespflicht eichlich erfüllt und können aher nur erwarten,
daß ihre Wünſche und Forderungen auch bon ihren Glaubensgenoſſen in
allen andern Ländern mit gleichem Nachdruck bei ihren Regierungen be⸗
fürwortet werden. Ein ſolcher iſt ihr unzweifelhaftes echt
paritätiſchen Regierungen gegenüber, da 10 die egelung und eſſerung der
Lage des Papſtes keine auch noch ſo geringe Beeinträchtigung des Beſitzſtandes
oder der Intereſſen einer andern Religionsgenoſſenſchaft mn ſich chließt.

Unterdeſſen machten die italieniſchen Staatsmänner 1871 ſich die Gunſt
der politiſchen Lage zunutze Mit freudigem Staunen ſie, daß bon
keiner Regierung ihr inneritalieniſches Garantiegeſetz eine ernſte n⸗
rede erfolgte. ierdur rmutigt, nde ſie ihre Nſt

en über die
Internationalität der Lage des Papſtes bon run aus Das ntereſſe
der Katholiken aller Länder an dieſer Lage, das dieſen ſelben Staatsmännern
eben noch ſo ſelbſtverſtändlich ien, durfte nun kaum mehr m Gedanken
berührt, geſchweige denn en  1 betont werden Jede diesbezügliche Er⸗
rte galt als eim enta auf die Souveränität des eben zur vollen
Geſtaltung gekommenen Königreichs. Es half Und eS ni auf die
zahlreichen internationalen Abmachungen hinzuweiſen, Italien, 10

die mächtigſten Staaten ohne nterla miteinander abſchließen, ohne
das Vollgefühl ihrer Souveränität irgendwie ſchwinden fühlen Bei
dieſen Abmachungen iſt die treibende r das do Ut des Man acht
Zugeſtändniſſe, bei ächſter Gelegenhei auf bon der andern ette
rechnen dürfen. Der Qat, dem die Zugeſtändniſſe gemacht werden,
ird elbſtverſtändlich über deren Einhaltung wachen. Man muß gegebenen⸗
falls auf Reklamationen gefaßt ſein. Alles das beeinträchtigt die Sou
veränität nicht Iim mindeſten, enn e8 ſich Uum Abmachungen auf dem Zoll
gebiet, Waſſerrechte, einen Induſtriezweig handelt. Betrifft aber
die machung die Lage des Papſtes und die ihr lebhaft intereſſierten
weiten katholiſchen Kreiſe, ſo Tde di Souveränität des Königreichs VN
unerträglichem Maße geſchädigt, Tde m eine inneritalieniſche Angelegen⸗
heit eingegriffen. Immer dasſelbe Spiel! Die Souveränität bon Monaco
Und San Marino mindert die Integrität des Königreichs nicht; ſie ſoll
nur angetaſtet werden durch ein dem gemachte erritoriales Zu
geſtändnis einſten USsmaße Das ſind Ungereimtheiten, nur der
Haß der antiklerikalen rklärt
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übrigen ändert ieſe widerſpruchsvolle andlung der italieniſchen
Staatsmänner ni dem weſenhaft internationalen Charakter des
ums, mindert nicht im mindeſten das Intereſſe der Katholiken aller
Länder für en Lage, im Gegenteil fördert eS wirkſam Die Katholiken
werden ſich nicht nehmen aſſen, die rage als eine internationale
behandeln, werden fortfahren, mit liebender orge über die Lage ihre
Oberhirten wachen und 3  ihre Klagen und Einſprachen durch die Regierungen
ihrer Heimat den italieniſchen Staatsmännern vortragen zu aſſen leſe
letzteren aben alſo nur die Wahl wiſchen immer wiederkehrenden n⸗
miſchungen fremder in „inneritalieniſche“ Angelegenheiten und ber.
tragsfreundlichen Vorſtellungen auf run einer internationalen Ab⸗
machung, ihrem Anſehen bei den Katholiken aller Länder eträcht
en Zuwachs einbrächte Und ſie bon einem „innerpolitiſchen“ Streite
befreien würde, der nun ſchon ſeit J  2  en ihr Land und ihre Haupt⸗
ſtadt entehrt und mannigfach geſchädigt hat

Im übrigen darf die Bedeutung Uund der Uten einer in reng ver⸗
traglicher Form erfolgten Internationaliſierung der neu geſtaltenden Lage
des eiligen Vaters nicht erſ werden. ies etonen mit Recht die
Unten 1 mitzuteilenden Ausführungen des Corriere d'ꝰ Italia Und der Civilta
Cattolica Die Staaten, ſich zur icherung der Lage des Papſtes
vertraglich verpflichten, werden in gewiſſem Sinne Schutzmächte, jede
andlung Iim Verhältnis alien zum Papſte mit Aufmerkſamkeit und
orge verfolgen werden. hne Zweifel iſt eS geſunde Politik, nicht ohne
zwingendſte Not Schutzmächte en Der Schutz hat el eine
gewiſſe Bevormundung zur olge Die Beiziehung ſolcher Sicherungen kann
El bon Italien als angel Vertrauen gedeute werden. Mit der
Zahl der Garantiemächte wachſen gefährliche Reibungsflächen und mehr
ſich die Möglichkeit render Meinungsverſchiedenheiten. Allerdings treten
doch wohl ieſe ſchwerwiegenden eile nur bei der rengen ertrags⸗
form chärfer hervor Und fehlen bei andern, loſeren Bindungsarten oder
freierer Intereſſennahme.

Es braucht aher die Feſtſtellung der geeignetſten Form einer diesbezüg⸗
en internationalen machung Unſere Aufmerkſamkeit kaum ängere Zeit
in Anſpruch nehmen. Iſt nur erſt der Wille da, ſo ird e8 für unſere
Diplomaten ein eichtes ſein, den geeigneten Weg nden Aber ſei — nun
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ein formeller, völkerrechtlicher, internationaler Vertrag wiſchen dem König⸗
reich Italien und den Staaten mit bedeutender katholi Bevölkerung, ſei
9⁰⁵ die offizielle Mitteilung 1 leſe Staaten eines zwiſchen dem und
der italieniſchen Regierung getroffenen Übereinkommens, ſei ＋* eine andere
Form mit geeigneter Geſtaltung und internationaler Bindung, o werden doch
alle dieſe Vertragsformen eine alien 1 den eiligen ater
Kundgebung ſeiner Erforderniſſe und eine Verſtändigung mit ihm in be⸗

Sodann wäre beitreff derſelben zur unerläßlichen Vorausſetzung aben
der internationalen Bindung der kontrahierenden zur Erreichung
der nötigen Sicherſtellung des Papſtes, gem ſeinen oben dargelegten Ab⸗
en und Wünſchen, nicht eine eventuelle Bedrohung durch Gewalt
maßregeln enken, enedi 19 ausgeſchloſſen wiſſen will,
ſondern nur eine re und moraliſche Bindung durch die are
Erkenntnis und das eindrucksvolle Bewußtſein der weltweiten, mit der Lage
und dem 0  ein des Papſtes berbundenen Intereſſen der Millionen bon

Katholiken und deren Regierungen. ieſe Rückſichtnahme der Regierungen
auf die Bedürfniſſe und berechtigten Wünſche threr katholiſchen Untertanen

10 V dem ommen zuma zum Ausdruck kommen, und die Be⸗
kundung dieſer Intereſſennahme den eigentlichen Kern des Ab⸗
ommens bilden Es ird freilich nach dem Geſagten auch leſe nter
nationaliſierung der Lage des Papſtes, we  e, ſo ſehr ſie auch weſenhaft
m der atur der 1 egeben iſt, doch in einer geeigneten Formulierung
m etwa wünſchenswert iſt ihre bodenſtändige Wurzelkraft, wie enedi
fordert, V dem Gerechtigkeitsſinn des italieniſchen Volkes und m dem
richtigen Verſtändni ſeiner wahren Intereſſen beſitzen. Ebendesha hat
auch ieſe aßnahme, enn ſie ihren Zweck vollauf erreichen ſoll, die
oben erwähnte concordia ecelesiae et imperii ihrer notwendigen
Vorausſetzung.

—

Zum en wir noch auf eine Kontroverſe eingehen, welche
bor kurzem die deutſche reſſe beſchäftigte An einen Artikel der bekannten
Zeitſchrift Civiltaà Cattollea (Februar⸗März anknüpfend,
mehrere weitverbreitete Blätter der Folgerung gekommen: die Feind⸗
ſeligkeit wiſchen Italien und dem beſtehe mehr m der
baren Einbildungskraft der Katholiken des Auslandes als in den römiſchen
Tatſachen. Der Beweis für teſe befremdliche Annahme wurde wie olg
gefunden. Die Civilta beſchäftigt „mit den orläufig hau
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m Deutſchland erhobenen Forderungen“ nach internationalen Garantien für
den m ſeinem Verhältnis Italien und nach Teilnahme des Papſtes
an etwaigen Friedensverhandlungen. Die Civiltaà ehne elde Forderungen
ab Von internationalen Garantien könne keine ede ſein, nicht nur des⸗
halb, eil auch internationale Vereinbarungen ſich als wenig dauerhaft
und er erweiſen, ſondern auch weil dies nicht den nſt

en des Hei
igen Vaters entſpreche, der nie bon Internationaliſation eredet habe
Ferner ehaupte die genannte Zeitſchrift, der enke gar nicht die
Teilnahme einem Friedenskongreß, auf dem die römiſche rage behandelt
werden ſolle Der ſei nicht geſonnen, der Regierung Verlegenheiten

bereiten. Er ni wodurch alien Weltſtellung
werden nune. orläufig ſei die Zeit Verhandlungen der romi  en
rage nicht gekommen.

Vor allem einige orte über den rſprung und bisherigen Verlauf
dieſer anfänglich italieniſchen Kontroverſe, ſoweit wir ſie vom Ausland
aus verfolgen können

Der intri alten in den Weltkrieg unterwarf das Garantiegeſetz
einer chweren Belaſtungsprobe. Die, wie ſich bald herausſtellte, belang⸗
loſe Offnung vbon einigen Briefen der nchener Nuntiatur und bor allem
die unfreiwillige reiſe der beim päpſtlichen Hofe akkreditierten Vertreter
Oſterreichs, reußen und Bayerns beunruhigten weite atholiſche Kreiſe
und veranlaßten ſie, die Offentlichkeit und durch ſie die Regierungen auf
die gefährdete Lage des eiligen Vaters und die zutage tretende, ereits
m der Enzyklika vom obember 1914 etonte Unzulänglichkeit des
italieniſchen Garantiegeſetzes aufmerkſam machen. Es Har dies die
naturnotwendige olge des internationalen Charakters der Kirche Und des

Mit dem ihm eigenen elſinn enedi der m den
erſten Kriegsmonaten vbon auſend en gejagten italieniſchen Regierung
weitere Bedrängniſſe erſparen. Er ließ aher ereits am uni
1915 durch ſeinen Staatsſekretär die oben ! erwähnte beruhigende Erklä⸗
rung abgeben und erkannte m ſeiner Allokution bom ezember 1915
den en der italieniſchen Staatsmänner die aus ſeiner 10
unangemeſſenen Lage ſich ergebenden Schwierigkeiten mildern Zu
dieſen Kundgebungen kam noch ein Artikel des Corriere d' Italia dbom

Januar welcher auf das Staatsſekretariat zurückgehen ſoll
Nehe 515. Ne e Zeitſchrift 374.
Vgl. Zeitgeſchichtliche Ttunden un dieſem Heft 573
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Er omm zunächſt auf die Außerungen bom 28 Juni 1915 zur und
betont dann erſtens: der Heilige ater habe ſich bisher nicht darum be⸗
müht, dem Friedenskongreß eingeladen werden; zweitens auf einem
ſolchen Kongreß ITde elbſtverſtändli vermeiden, die ereits be⸗
ehenden, übergroßen Schwierigkeiten durch Sonderbeſtrebungen ber⸗
mehren; nUur dem ſtehe *2 zu, die zur eſſerung ſeiner ungebühr⸗
en Lage erforderlichen Maßnahmen bezeichnen.

Dieſes große Entgegenkommen Benedikts le die italieniſche Regierung
nicht ab, die ihr unerläßlich ſcheinenden Gegenmaßregeln ergreifen.
Miniſter Orlando le im obember 1915 ſeine erühmte ede in
Palermo, Und der Senator Tommaſo DScH veröffentlichte in der Nuova
Antologia bom Januar 1916 einen Artikel „über die weſenhafte Und
bleibende Unantaſtbarkeit des Garantiegeſetzes“ . elde Kundgebungen
galten vor allem dem Nachweis der Dauerhaftigkeit des genannten Ge⸗
ſetzes, das ganz weſentlich un den Intereſſen des italieniſchen Volkes und
der Kirche verankert ſein ſoll, Und der Zurückweiſung eglicher Inter⸗
nationaliſierung als einer unerträglichen Minderung der ſtaatlichen Sou
beränität Hierher gehört auch die ſog Londoner Klauſel, bon welcher
Anfang Januar 1916 die erſte Unde der re zuging Es hieß, Italien
habe dem Londoner ommen, das m dem Vierverban jeden Sonder—
frieden ausſchließen will, nur mit dem Vorbehalt zugeſtimmt, daß auf dem
allgemeinen Friedenskongreß die Internationaliſierung des Garantiegeſetzes,
10 jegliche Diskuſſion der römiſchen rage, 10 ogar eine Vertretung des
Papſtes 10 ausgeſchloſſen bleibe. Dem letzten Un widmete Iim ri
1916 der Senator Eugenio Valli einen weiteren Artikel, gleichfalls in der
Nuova ntologia in welchem die Zulaſſung eines Vertreters des eiligen
Vaters bon beſondern Garantien für das Wohlverhalten esſelben ab⸗
hängig gemacht wurde, Und dies nach den Erklärungen, m dieſer
Richtung ereits Januar 1916 abgegeben worden

Auf die Ausführungen der beiden Senatoren, eren erſte rigens
V Uhigem, gebührlichem Ton gehalten War, antwortete die Civilta in
mehreren rtikeln Dieſe Ußen N den für uns weſentlichen Punkten,

1 „Della intangibilita Sostanziale 0  6  . permanente della legge delle guarentigie“
m der Nuova Antologia, 51, 286. 1055

„Come I quali limiti II Papa puo amnmmesS80 al Congresso della
Pace“ In der Nuova Antologia Aprile 312

Civilta Cattolica, 67, 1916, VOI 1, quad. 1576, 9 febr., 385—402
„L' intangibilita della legge 13 Maggio und quad. 1577,



enedi und die Löſung der römiſchen rage 531

in dem, was der Heilige ater m betreff der Internationaliſierung
und ſeiner Beteiligung m Friedenskongreß beabſichtigt, auf dem bom
Corriere d' Italia vbom Juni 1915 und Januar 1916 Geſagten
leſe beiden Kundgebungen des Corriere ihrerſeits durch die ohen
erwähnten italieniſchen Kontroverſen veranlaßt worden, weshalb die Kontro⸗
verſen zum vollen und richtigen Verſtändnis jener Kundgebungen des
Corriere vbon Bedeutung ſind Aus demſelben Grunde bieten Uuns aber
auch leſe Kontroverſen die nötige Grundlage zur Beleuchtung der auf
fallenderweiſe gerade 1 die Artikel der Civilta anknüpfenden deutſchen
Preſſeäußerungen, uns hier be  igen

In betreff dieſer Preſſeäußerungen iſt folgendes feſtzuhalten. Erſtens,
nach dem oben 1 über das Garantiegeſetz bom 1 Mai 1871 Geſagten
iſt doch wohl ſelbſtverſtändlich, daß Papſt enedi eine Internationali
ſierung dieſes Geſetzes nicht wünſchen kann Auf dieſem Geſetze beruht
10 im weſentlichen ſeine gegenwärtige Lage, alſo jene Lage,
ſowohl in ſeiner erſten Enzyklika als m ſeiner erſten Allokution als durch⸗
aus ungebührli Und unbefriedigend bezeichnet hat Der einzige enkbare
Vorteil vbon zweifelhaftem Wert einer ſolchen Internationaliſierung läge
10 nuUur n einer gewiſſen Sicherung eine mögliche noch größere
Verſchlimmerung des Geſetzes Und der etzigen Lage übrigen ſetzt

der Heilige ater durch die eben erwähnte, ſo unzweideutige Er⸗
Urteilung des Garantiegeſetzes doch offenbar in ſchärfſten Gegenſatz zur
italieniſchen Regierung. Dieſer Tfſte und grundſätzlichſte egenſatz be⸗
ſteht alſo doch nicht bloß „in der fruchtbaren Phantaſie der Katholiken
des Auslandes“ Allerdings erkennen, unbeſchadet dieſer tiefgründigen
Gegenſätzlichkeit, wie der Heilige ater ſo die Katholiken das öbliche Be⸗
ſtreben der gegenwärtigen italieniſchen Staatsmänner die Folgen des
Gegenſatzes nach Möglichkeit abzu  en

eitens, eit verſchieden hiervon iſt die rage, ob die Inter⸗
nationalifierung eines den Bedürfniſſen und Wünſchen des eiligen Vaters

513—534; VOI 2, quad. 1583, giugno, 513—528 „II Papa E il
Congresso della Pace nella Stampa liberale.“ Hier findet auch die Literatur
über die Kongreßfragen verzeichnet 514 und 515) 1 510

2 Aher eſen wir uin der Civiltaà VOI 521) „Noi NOI teniamo
affatto alla internazionalizzazione della legge delle guarentigie, IIII 010 perche
anche le convenzioni internazionali 81 presentano PpOCO Salde sicure, 2

perchè NON questa la mente del Padre, 1 quale 10 ha mal  3 parlato di
internazionalizzazione. *
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entſprechenden Abkommens mit der italieniſchen Regierung wünſchens⸗ und
erſtrebenswert ſei Bisher hat enedi niemals bon einer ſolchen Inter⸗
nationaliſierung Uund nur eine könnte m rage kommen ge⸗
prochen, niemals ſie als erſtrebenswert bezeichnet. Nach dem oben 1 Ge⸗
ſagten are ſie als in der atur der ache iegend nicht abzuweiſen,
böte einige orteile, die zwar nicht ſo groß und er ren, als auf
den erſten lick cheinen önnte, aber immerhin einige be  *  ende
Achteile aufwiegen Trde Jedenfalls are nach den en Benedikts
nur eine Internationaliſierung und eine Bindung erſelben anzuſtreben,

der italieniſchen Regierung keine Schwierigkeiten bereiten Tde
Hierzu kann 2 ohne Zweifel viel beitragen, wenn die Katholiken aller
Länder und durch ſie veranlaßt ihre Regierungen in geeigneter Form den
italieniſchen Staatsmännern das große ntereſſe kundgeben, welches ſie
2  1  N einer ſolchen egelung der romi  en rage aben Iſt teſe egelung
in Anbetracht des internationalen Charakters der Kirche Und ihre Ober⸗
hauptes erreicht, ſo iſt eine Internationaliſierung dieſer egelung im
weſentlichen vorhanden und GdGre ein eichtes für ſie, eine geeignete
Formulierung nden, falls eine genügende orteile erſpri

11  En noch einfacher ieg die rage m betreff der Teilnahme
des Papſtes an dem Friedenskongreß. Es wird tellei bor allem
unterſcheiden ſein wiſchen dem Friedensſchluß oder den Friedensſchlüſſen,

zunächſt dem grauſigen Kriege ein Ende ehe en und auf welchen
möglicherweiſe Mittelsperſonen nicht erwün ſein werden, und einem
eren Friedenskongreß, auf dem das ſo zweifelha gewordene inter⸗
nationale Völkerrecht neu geordne und Maßnahmen zur möglichſten er⸗
hütung eines weiteren Weltkrieges geſucht werden. In ezug auf den
Friedensſchluß hat enedt durch ſeine Friedensarbei der m 0  en
ſtarrenden Welt hinlänglich gezeigt, eine neutrale iſt für jeden,
der Frieden und Vermittlung ſucht Seine Stellung einem möglichen
Friedenskongreß iſt ohne Zweifel durch die Stellung beſtimmt, eine
Vorgänger gegenüber ihrer Ausſchließung bom Haager Kongreß einnahmen.
Nicht ſo ſehr ihre weltliche Souveränität gab den Päpſten ein Anrecht
auf eine Vertretung, als ielmehr die mit dem e und Charakter der
Tagung ſo weſenhaft berwandte geiſtliche teſe war und iſt ein itel,
den nur eine kleinliche Politik mißachten und eine ende

1 Siehe 523
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ürchten konnte Bei der Offenkundigkeit ſeines nre und der Un⸗
ſicherheit und Ferne eines Kongreſſes Benedikt keine Ver⸗
anlaſſung, einen in dieſer Richtung auszuſprechen. Von ihm mit

Garantien fordern für das Wohlverhalten ſeines ebentuellen
Vertreters war npaſſen und beleidigend, zuma nach den Kundgebungen
vom Juni 1915 und 1 Januar 1916, in welchen der talie⸗
niſchen Regierung gegenüber ein rha königliches Wohlwollen undgi
leider ohne bisher ein entſprechendes Echo nden

Hieraus ergibt ſich viertens, daß die deutſchen Katholiken ſich in
vollſter Übereinſtimmung mit den Wünſchen und Abſichten Benedikts be⸗
nden, enn ſie fortfahren, wie ſie ＋* bisher auf ihren großen agungen
getan aben, durch nachdrucksvolle Kundgebungen und durch geeignete or⸗
ellungen bei ihren Regierungen von Italien eine gründliche Verbeſſerung
des Garantiegeſetzes und eine gebührende Geſtaltung der Lage thre. Ober—
auptes verlangen. Hierzu iſt in keiner Weiſe erforderlich, daß ſie für
dieſe Geſtaltung beſtimmte, ins einzelne gehende Vorſchläge ins Auge aſſen
und ihren Regierungen Unterbreiten. Dieſe ird enedi kundgeben,
ſobald der geeignete Augenblick gekommen iſt Uund die italieniſche Regierung
ihre Bereitwilligkeit zur endgültigen Löſung der noch ungelöſten romi  en
rage ausgeſprochen hat Wird die Regierung ſich dazu verſtehen?

Hat nach dem oben ! eſagten die Wiederherſtellung des Kirchenſtaats
min einem weiteren Umfang ſeine Schwierigkeiten, ſo bedarf es zur Rück⸗
gabe einer weltlichen Herrſchaft, die genügt, dem eiligen ater den
ſeiner geiſtlichen Souveränität gebührenden Platz Unter den weltlichen oU⸗
beränen zurückzugeben, nUur ein bißchen en illen, nur ein Zurück⸗
drängen der Altäre Und Throne an  rmenden Sekten, das im Inter⸗
eſſe der Monarchie und der taatserhaltenden Parteien ng eboten war.
Wenn leſe inneritalieniſchen politiſchen Kräfte und die auswärtigen,
Hofe des eiligen Vaters durch ihre katholiſchen Untertanen intereſſierten

nicht mehr imſtande ſind, neben dem rabe etri ein ein
ſouveränen Landes als von eglicher andern weltlichen Hoheit unabhängigen
Wohnſitz für en Nachfolger den Umſturzparteien abzuringen, ſo käme
eine ol Ohnmacht einer politiſchen Bankrotterklärung gleich, die auf dieſe
Parteien V allen Ländern eine verderbliche Wirkung Usüben

tehe 519
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elcher ron kann ſich noch Beſtand verſprechen, benn lsdann der älteſte
und weihevollſte endgültig inſinken ſollte?

ſage „endgültig“ hinſinken 0  L; denn enn wir die Zeichen der
Zeit richtig eſen, ſo en wir agen, enn Italien die bei Beendigung
des grauenvollen Weltkrieges ſich ietende Gelegenheit zur Korrektur der
1871 gemachten Fehler nicht benutzt, dürfte ſich ihm kaum 12 wieder eine
andere, auch nur entfern glei günſtige Gelegenhei bieten

Von allen Seiten hat ſich ſeit Kriegsanfang die Aufmerkſamkeit der
politiſchen Kreiſe Und der weiten, auch der außerkir  ichen Offentlichkeit und
re der Lage des eiligen Vaters zugewandt. Die deale, geiſtige Macht,
die verkörpert, ma einer Zeit m auffallendem Maße geltend,
m der nur die Materie und ihre rutalen Kräfte regieren ſchienen. Er
wurde und wird bon den ſich bekämpfenden Staaten eifrig Umworben. Die
diplomatiſche Vertretung an ſeinem Hofe wurde m beachten  erter eiſe
rgänzt Seine orte nden ein weites, m  ige Echo, werden auf
merkſam Uund eifrig erwogen und kommentiert. Seine riedens⸗ und zu⸗
mal ſeine iebestätigkeit entwickelt eine Werbekraft, ereits Befürch

Seine Lage mit all ihren Begleitumſtändentungen aut werden
nde eine gerechte und vorurteilsloſe Würdigung. Die bei ihrer Geſtaltung
gemachten ißgriffe le ihre gegenwärtigen Unzulänglichkeiten treten ar

Literariſchen Zentralblatt für Deutſchland (1916) Nor. 2 665
ri ange Schettlers „Die mmn der Schickſalſtunde der Gegenwart“
Berlin Hierbei bemerkt ＋ „Die Hauptſchuld dem kirchlichen en
räg aber und Referent hält dieſenni des vorliegenden für außer⸗
ordentlich beachtenswer die beſtehende Kirchenverfaſſung Es dem eu  en
Proteſtantismus eine maßgebende Im Namen der Chriſtenhei hat der Papſt
den Verwundetenaustauſch herbeigeführt. Ein Haupt der eu Proteſtanten,
das dafür einſetzen können, war nicht vorhanden. teſe des
Papſtes wirkt auf die große Menge beſtechend, anziehend. Wir können ſchon jetzt
beobachten, daß die Übertritte zum Katholizismus mehren. Das zum
Nachdenken ſtimmen.“ Wir werden jedes neue Zentrum der noch uimmer nicht
genügenden Liebestätigkeit mit Freuden begrüßen. übrigen können wir aber
die vom Referenten beoba  eten Folgen unſerſeits nicht beſtätigen. In ähnlicher
Richtung liegt die Anerkennung, we der bekannte Vertreter der fortſchrittlichen
Volkspartei Haußmann unt 1916 IM württembergiſchen Abgeordnetenhaus
dem zollte. Er agte glaube auch, daß die proteſtantiſche Wahrheits⸗
te es chuldet, anzuerkennen, daß die Haltung des päpſtlichen Stuhles, den
während des Krieges ein Pontifex maximus beſtiegen hat, von ehrlich neu⸗

ralem und von wahrem Friedensgeiſte getrage QAr, der den Schmerz Über die
Selbſtzerfleiſchung der Chriſtenvölker nicht verleugnet hat.“
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in die Erſcheinung. Das allgemeine Verdikt lautet m akatholiſchen
Kreiſen: „So darf die ache nicht weiter gehen Hier iſt eine Korrektur
eboten.“ Es darf alſo eine Korrektur bon allen ernſten, echtlich
denkenden Kreiſen aufrichtigen Beifall erwarten.

Die Gunſt des Zeitpunkts wird noch ein bedeutende durch die
Gunſt erhöht, die Perſon und immung des Papſtes enedi
bietet Als Sproſſe eines jener nach ſäkularer Überlieferung königstreuen,
piemonteſiſchen Adelsgeſchlechter, voll Herz Und Neigung für das wahre
Wohl der ſo bedrängten Königsfamilie, ird er nicht mit Hochgefühl ihr
zuwenden, was den Armſten ſeiner 1 nicht verſagt In den
langen, Uen Jahren ſeiner freiwilligen Seelſorge m den Armenvierteln
oms und in der arbeitsreichen, oberhirtlichen Bereiſung der Apenninen⸗
dörfer lernte für ſich und ſeine Pflegebefohlenen bor llem das ſuchen,
was für die wigkeit Wert hat ies oberhirtliche irken in Bologna
und noch mehr die langen ahre im Dienſte der päpſtlichen Diplomatie
ließen ihn die Segnungen einmütiger Zuſammenarbeit der beiden Gewalten
mit Händen reifen chon wiederholten alen hat enedi gezeigt,
daß eit ſeiner rhebung ſeine einer wahren Ausſöhnung, einer endgültigen
ſung der romi  en rage ſo günſtige immung nicht gewechſelt, ſon
dern nUr verſtärkt hat Wie oft nannte Italien „ſeine geliebte
Heimat“ (la Mia Patria diletta). Wie aut ezeugte den italieniſchen
Staatsmännern in einer feierlichen Allokution ihren en illen, dem
eiligen weitere Schwierigkeiten 3zu erſparen. Wie nachdrücklich er⸗
klärte er, weder weltlichen eſt noch internationale icherung desſelben
anzuſtreben, falls olche Vorteile durch Gewalt erzwingen ren oder

Forderungen Italien Schwierigkeiten bereiten önnten Nein, als
wahrer „Friedensfürſt“ will die eſſerung ſeiner Lage, die als
erläßl zur gebührenden Betätigung ſeines Hirtenamte mit aller Ent⸗
ſchiedenhei fordern önnte, nur als willige abe aus den Händen des
italieniſchen Volkes entgegennehmen. Und ſolches Entgegenkommen, ſolcher
Adel der Geſinnung in alien Volk und Regierung nicht ähnliche
Gefühle Uund Gefinnungen wecken?

ranz rle


